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Ähnlich WwIie 1im NS-Deutschland verlief uch in der Volksrepublik Polen dieVernichtung des katholischen Pressewesens (332 H die Ausschaltung derkatholischen Orden und Laienvereinigungen (338 ff.) und die systematischeZurückdrängung der Kırche 4AuUS dem Bereich der Schule, die nach verschiedeneneinschränkenden Maßnahmen 1954 in der Schließung der Kath.-Theol Fakultätender Un1versitäten Warschau und Krakau und schließlich 1im Jahre 1955 in derBeseitigung jeglichen Religionsunterrichts den Schulen ihren Abschluß fand
Daß dem polnischen kommunistischen Staat nıcht ine die Freiheit derKirche ermöglichende Trennung des Staates VO der Kirche, sondern ebenso W1Eedem nationalsozialistischen Staat und, jedenfalls der Tendenz des Gesetzgebersnach, uch dem liberalen französischen Staat, die Unterwerfung der Kirche

den Einfluß des Staates Zing, zeigt das Bestreben der polnischen Regierung,einen massıven Einfluß auf die Besetzung der kirchlichen Amter und die innere
Verwaltung der Kıiırche auszuüben (357 ff.) Historische Parallelen inden sıch
uch für das Verlangen der polnischen Regierung nach einem besonderen TIreueidder Priester.

Die Untersuchung W.s bletet SOMItTt gewissermaßen ine Typologie des Ver-
haltens la1zistischer Regierungen und ihres Vorgehens die Tätigkeit der
Kirchen 1im Öftentlichen Bereich. Irotz der geschichtlichen Finmaligkeit der
jeweiligen Vorgänge 1st ein gemeinsamer Grundzug in der Aufgabensetzung des
liıberalen, nationalsozialistischen und ommunistischen Staates unverkennbar.
Gemeinsam ist ihnen die Tendenz, 1m Bereich der Schule nach Ausschaltung des
kirchlichen Einflusses ihre eigene säkularisierte Weltanschauung Zur Staatsideo-
logie erheben (369 ff.) Gemeinsam ist den laizistischen Staaten ferner die bis
Zur Auswelsung gehende Bekämpfung religiöser Orden und der Erlaß zahlreicher
Sondergesetze, die den Einfiluß der Kirche auf das Öftentliche Leben ausschalten
sollen. DiIie auf Freiheit un!| Gleichheit aller beruhende Demokratie hat 1in
Frankreich nde des Jahrhunderts der dortigen Regierung allerdings nicht
erlaubt, zZzu Zwangsmittel der Pressezensur und Zu Verbot bzw. Zur Gleich-
schaltung der kirchlichen Presse oreifen. Insoftfern kennt ein moderner totalı-
tarer Staat bedeutend radıkalere Methoden des Laizismus, als S1C den liberalen
Staaten des Jahrhunderts Gebote standen.

Dem Verft. ist für diese zuverlässig gearbeitete, reich belegte un mit einem
umfangreichen Literatur- und Quellenverzeichnis ausgestattete Untersuchung schr

danken. Eın Anhang enthält insgesamt bisher kaum bekannte Dokumente
über das Vorgehen der deutschen nationalsozialistischen und der polnischenkommunistischen Regierung die katholische Kirche. Dem Latzismus gehtjedoch nicht Nnur dıie Ausschaltung der katholischen Kirche 2uU5 dem Öftent-
lichen Leben, sondern die Beseitigung des Ööffentlichen Einflusses jederReligion. Deshalb ware bei der Darstellung der Kirchenpolitik des National-
sozlalismus uch ein Kapitel über das Vorgehen des NS-Staates die van
ischen Landeskirchen in Deutschland und die dabei angewandten Metho
wünschenswert DSCWESECN.,

Be1 der Dıiskussion umstrittener staatskirchenrechtlicher Fragen ist in Deutsch-
land in jüngster eit mehrfach auf die Gefahr einer „staatskırchenrechtlichen
Introvertiertheit‘“® Hollerbach) SOwle auf die Notwendigkeit rechtsverglei-chender staatskirchenrechtlicher Untersuchungen hingewliesen worden. Auch
unter dieser Rücksicht eistet die vorliegende Untersuchung dem Staatskirchen-
recht wertvolle und willkommene Dienste. Listl,
Festschrift für Erich Rup el s Geburtstag Januar 1968

Hrsg. VO:! Heinz Brunotte, onrad Müller und Rudolf Smend unter Mitwirkung
VO:  - Klaus Bielitz un! Johann Frank Gr. 80 (380 ö Hannover Berlin Ham-
burg 1968, Lutherisches Verlagshaus. Ln 24 .50
Diese reichhaltige, dem langjährigen Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes

Hannover FEirich Ruppel dargebrachte Festschrift bringt 1Ns eSsa; Beiträge aAus

kirchenrechts.
dem Bereich des inneren evangelischen Kirchenrechts des deutschen Staats-

Wie Landesbischof Hanns Lilje 1im Vorwort un Staatssekretär A, Konrad
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Müller in der einleitenden WürdiZung übereinstimmend bezeugen, hat derEmpfänger dieser Festschrift auf die Gestaltung des kirchlichen Rechtslebens un!die Neuordnung des Verhältnisses VO:  - Staat un:! Kirche Niedersachsen unddarüber hinaus tatkräftigen iın
Zustandekommen des Loccumer

uß ausgeübt. Das gelte besonders für dasVertrages, des ersten Versuchs in der Bundes-republik Deutschland, das Verhältnis VO: Staat un: Kirche mıiıt dem traditionellenInstrumentarium unte: den politischen Bedingungen konkretisieren(10) Wie noch TFanz wenige 1n der gegenwärtigen Generation der evangelischenKirchenjuristen habe sich Erich Ruppel in stetem Rıngen 35 den rtechtenStandpunkt gegenüber der Sohmschen These ZU: Kirchenrecht‘“‘ (13) inetheologische Fundierung einer eigenständigen Kirchenrechtsordngebung und Verwaltung bemüht. ung, Gesetz-

Entsprechend den beiden hauptsächlichen Tätigkeitsbereichen Erich Ruppelsbefaßt sich die Festschrift in de ersten beiden Dritteln mit Fragen der inner-evangelischen Kirchenrechtsordnung un!: 1m etzten eil mit aktuellen Problemendes deutschen Staatskirchenrechts. Die Reihe der bhandlungen, deren inhaltlicheFülle im folgenden häufi LUr angedeutet werden kann, eröfinet Eirnst Wolf(Göttingen) mit einer „ 5VSCtCM: des Kirchenrechts?‘“ (15—28) überschriebenenUntersuchung. Man wırd voll zustimmen können, WECI1L nde se1inesvorzüglichen Überblicks über die bisherigen geschichtlichen Bemühungensystematisierender Darstellungen des evangelischen Kıirchenrechts eindringlichAU: den fundamentalen Unterschied zwıischen der weltlichen un! der innerkirch-lichen Rechtsordnung hinweist und VOT einem „„ebenso gefährlichen wIie nichtrealisıerbaren Wunschbild eines 5Systems‘“‘ (28) 1im Kirchenrecht W:  nt, da derAusgangspunkt für die grundsätzliche kirchenrechtliche Methode nıiıcht 1m
Wiıssen, sondern 1m Glauben liege. Das Kıirchenrecht mMusse den Weg der Topıkbeschreiten und sich Leeitbild des Richtigen orlentierte, 1LL1Ur optimalbegründbare Fall-Lösungen mühen. Nıcht voll einsichtig der ArgumentationW.s bleibt freilich seine schwer verständliche Behauptung, daß die Kirche Christıi,die sich als auf dieser Welt lebende, geeinte un! geordnete und VO:  $ Christus
gestiftete Gemeinschaft versteht, nicht begriffsnotwendig uch ‚„„Rechtskirche‘“‘se1in soll, daß inNnan VO' Kıirchenrecht nıcht als VO:  } einer ‚‚Funktion des
Kirchenbegriffs‘‘, sondern allenfalls als VO: einer ‚„Funktion der Kirche‘‘ reden
könne.,

Zu den die innerevangelische Kıirchenordnung behandelnden Fragen gehörenterner die Abhandlungen VO:  - Heinz DBrunotte, Theologische Vorfragen ZUr
Kıiırchenreform (29—42), Karl Michaelis, ber Luthers eherechtliche Anschauungenund deren Verhältnis SE mittelalterlichen un neuzeitlichen Eherecht (43—062)und der rechtshistorische Beıitrag VO: Hermann Dörries, ADer Juristen Schwitz-
bad‘‘ Das beirrte Gewissen als Grenze des Rechts (63—88), der das
Verhältnis Luthers den Juristen, Vor llem SCmHM verschiedener VO: Luther
im Ergebnis ab
Thema hat

gelehnter eche- un verlöbnisrechtlicher Entscheidungen, ZU:

„„Über die eCHCTe Entwicklung des evangelischen Kirchenrechts‘“ 89—-104)berichtet Hans Liermann, der darauf hinweist, daß der Loslösungsprozeß der
evangelischen Landeskirchen VO: Staat noch in vollem („ange sel. Eın halbes
Jahrhundert rteiche nicht auUs, die nach 1918 eingetretene „radikale Umstellungvöllig ZU) Abschluß bringen“‘ (95)

Zentrale Fragen des gegenwärtigen evangelischen Kirchenrechts greifen auf
die Abhandlungen „Verwaltung un Kirchenleitung“‘( VOo  an Wilhelm
Maurer, ‚„‚Gesamtkirchliche Verankerung des Mitgliedschaftsrechts in den Glied-
kirchen der Evangelischen Kirche 1n Deutschland“* (129-145 VOo Günther Wendt,
„Die Entwicklung der Kiırchenwahlen in der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche‘“‘ ya  > VO: Landesbischof Gerhard Heintze,„ Wahlen und Ämterbesetzung in der Kirche‘‘(VOI Georg Hofmann.

Zum Bereich der inneren Kirchenorganisation der evangelischen Landeskirchen
gehören ferner die Untersuchungen: A ZUF Stellung un! Aufgabe der landeskirch-
lichen Behörden“‘ (197-20' VO: Ernst- L’iktor Benn, „„Zur' Selbstverwaltung der
Kirche“‘ (210-225 VO:  } Karl W agenmann, „„Brüdergemeinde un Landeskirche‘‘*
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(226—236 VO: Rudolf S mend und AADer Jurist 1mM kKkonvent des Klosters Loccum:‘“®
(237-251 VO: Martıin Kruse. Den Abschluß der sich mi1t dem inneren Kirchenrecht
befassenden Artikel bildet der interessante Beıtrag des Hildesheimer Super-intendenten Hans Meyer, „Die Bedeutung der Bindung richterlichen Handelns
in der Kirche und das Bekenntnis‘‘ (252-261). geht dabe1 VO: der Tatsache
aus, daß be1 den kirchlichen Gerichten innerhalb der KD ine Bindung des
richterlichen Handelns das Bekenntnis bestehe Dem für das evangelischeGlaubensverständnis schwlierigen und durch die Bekenntnisgebundenheit der
Gerichte besonders deutlich hervortretenden Problem, daß kirchengerichtlicheEntscheidungen ar nicht selten implizit uch bestimmte Lehrentscheidungenenthalten und damit ‚‚auf diese Weise in evangelischen Kıirchen Instanzen für
Lehrentscheidungen tätig würden, die eigentlich Sar nıcht geben dürfte‘“
begegnet mit dem Argument, daß Chier in der Vorläufigkeit menschlichen
Ermessens entschieden“‘‘ werde und solche Entscheidungen nNnur in ‚‚der Gewißheit
der Barmherzigkeit Gottes‘“ getrofien werden könnten

Den etzten Abschnitt, die staatsrechtlichen Beıiträge dieser inhaltreichen est-
schrift, eröfinet Axrxel Campenhausen mit seliner Abhandlung ‚„„Der Rechtsschutz
der kirchlichen Bediensteten‘‘ (262-276). Im Gegensatz Zur LECUCICI} Rechtspre-
chung der Bundesgerichte verteidigt die ältere Auffassung und wıll den kirch-
lichen eamten und Amtsträgern bei kirchlichen vermögenstechtlichen Streit1g-
keiten uch den Rechtsweg den staatlıchen Gerichten eröfinet wissen. Zum
Rechtsstaat gehöre umfassender Rechtsschutz. Der moderne Staat erkenne als
seine Pflicht a allen Staatsbürgern den Rechtsschutz Rechtsverletzungen
durch die Ööffentliche Gewalt gewähren (266 f.) Nıcht völlig widerspruchsfreischeint allerdings die Argumentation C.s darın se1n, daß auf der inen
Seite Statusklagen kirchlicher Bediensteter VOrFr staatliıchen Gerichten für u11lzZzu-
lässıg hält, auf der anderen Seite ber Statusfragen als Inzidentfragen be1i VCL-

mögensrechtlichen Streitigkeiten dennoch VO: staatlıchen Gerichten entschieden
werden sollen Damıit würden letztlich die Rıchter des VO: Verfassungs
CM relig1ös neutralen und „Ckklesiologisch farbenblinden‘“‘‘ Staates Barıon)
CZWUNSCII werden, über Fragen des innerkirchlichen Rechtsbereichs judizieren

mussen. Entschieden zurückhaltender als e zeigt sich deshalb in dieser
umstrittenen Frage Hans- Ulrich Fyvers in seinem weıtgehend den gleichen Problem-
kreis behandelnden Artıkel ‚‚Das Verhältnis der kirchlichen ZuUur staatlıchen
Gerichtsbarkeit‘‘ (329—-353). Er vertritt die Auffassung, die Grenze staatliıcher
Zuständigkeit werde erreicht, das staatliıche Gericht für den vermögens-
rechtlichen Anspruch des Beamten konstitutive Maßnahmen des kirchlichen
Dienstherren nachprüfen und gof. korrigieren müßte, dem Anspruch att-
geben können Das Prinzip der Eigenständigkeit der Kirche verbiete
den staatlichen Gerichten, be1 vermögensrechtlichen Streitigkeiten uch über den
kirchlichen Rechtsgrund eines Anspruchs und die konstitutive statusrechtliche
Entscheidung des kirchlichen Dienstherren urteilen. bekennt siıch damıit
für die Bereiche der Disziplinar-, Amts- und Lehrzuchtsverfahren jedenfallsinsoweit in Übereinstimmung mit der jede Ingerenz staatlicher Gerichte in ihren
Rechtsbereich ablehnenden katholischen Kirche der Auffassung, die
Gerichte des Staates über den Inhalt dieser Pflichten keine Entscheidungen treften
können (346 f3

Eın modernes, die Frage der staatlıiıchen relig1ösen Neutralität und Religions-
freiheit berührendes Problem erortert Dietrich Pirson in seiner Abhandlung
‚„‚Kirchliches Recht in der weltlichen Rechtsordnung‘“ (277-3 Er betont, daßlß

dem Gesetzgeber in unserem relig1öser Neutralität verpflichteten Staats-
verwehrt sel, seiner Rechtsordnung relig1ös oder weltanschaulich gepragte

Begriffe zugrunde legen (z bei den Bestimmungen des Ehe- und Famıili:en-
rechts), deren Inhalt ur Aaus dem Glauben eines bestimmten Bekenntnisses
eindeutig festgestellt werden könnte.

Die gegenwärtig besonders kontroverse Frage der ‚„‚Kirchenverträge in ihrem
Verhältnis Staatsgesetz und Staatsverfassung“‘ behandelt UlLrich Scheuner
(312—-328). Nach einer kurzen und dennoch umfassenden Darstellung des geistigen
und politischen historischen Hintergrundes dieses Problems se1t der Mitte des
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vergangenNen Jahrhunderts und nach Abhlehnung aller einseitigen spirıtualisieren-den Deutungen des Kirchenrechts betONT daß vertragskirchenrechtlicheRegelungen ohne Annahme einer gemeinsam Ebene rechtlicher Kommunika-tion VO: Kirche un! Staat nıcht möglich ien Auf die konkrete Frageeingehend, ob Konkordate und Kirchenvert
Staatsverfassung oder uch durch einfache spa

age i11ur durch die Änderung der
werden können, erklärt C daß einfache Gese

tere staatliche Gesetze aufgehobentZze die Gesetzesbindung, nichtjedoch die Vertragsbindung beseitigen könnte h, der Staat kannn Wwarfaktısch durch einfache lex posterlor Konkordate oder Kirchenverträge auf heben,darf ber nicht, WEn sich nıcht de Vorwurf der Vertragsbrüchigkeitzuziehen wıll Auch für die Zukunft mı1ßt bei elastischer Handhabung desvertragsrechtlichen Instrumentariums dem Vertragskirchenrecht in der Demo-kratie, die ine Gruppengesellschaft sel, SOBße BedeutungDen abschließenden Artikel des Bande schrieb Werner Weber überReichweite der Bekenntnisschulgarantie in Artikel des Reichskonkordats‘“‘
„Die

(. Dem Verf. ist beizupdes Art uch weiter
flichten, wWeinin betont, daß der Staat aufgrundhın verpflichtet sel, eim Vorliegen bestimmterVoraussetzungen auf Antrag Bekenntnisschulen einzurichten, daß ber dieAnforderungen, die heute in diesem Zusammenhan einen geordneten Schul-betrieb gestellt werden müßten, ungleich höher selen als Z Zeitpunkt desAbschlusses des Reichskonkordates.

Die Festschrift ist ine würdige Ehrengabe für einen verdienten und hoch-geachteten Kirchenjuristen. Durch ihre vorzüglichen un großenteils aktuellenAbhandlungen erweılst S1E siıch geradezu als Kompendium der gegenwärtigenProblemstellung und Tendenzen un zugleich als Ausdruck eines erfreulichenAusbaus des evangelischen Kirchenrechts. Darüber hinaus bringt S1e ber ucheinige bedeutsame klärende Beıiträge umstrittenen Fragen 4US dem Gebiet derBeziehungen VO:!  $ Kıirche und Staat. Listl,
Staat und Gesellschaft, Festgabe für Günther Küchenhoff ZUM Geburtstag21 August 1967. Hrsg. VO:  $ Franz Mayer. 80 3F9 5 Göttingen 1967,Schwartz. Ln

Abwechslungsreich und vielseitig WwIe das Leben des zuerst als Richter
Breslauer Amts-, and- und OUOberlandesgericht, später als Rechtsanwalt und
Syndikus bedeutender arztlıcher Vereinigungen und schließlich seit 1956 als
Lehrer der Rechtsphilosophie, des Staats- un! Verwaltungsrechts sSOwie des
Arbeitsrechts tätigen Würzburger ÖOrdinarius sind uch die in dieser Festschrift
vereinigten insgesamt Beıiträge, VO:  - denen 1n dieser Besprechung 11ur ine
repräsentative Auswahl erwähnt werden kann

Einige Kernfragen aus dem Bereich des modernen Staatskirchenrechts behandelt
der Herausgeber dieser Festschrift, Franz Mayer (Regensburg), 1in seiner Dar-
stellung ‚„Staat und Kirche**“ (59—-78) Er geht aus VO:  $ dem gewandelten Selbst-
verständnis der nachkonziliaren katholischen Kiırche hinsıchtlich ihres Auftragsin der Welt un! VO: den Wandlungen, die uch in der Staatsauffassung uNsSseCICr
eit beobachtet werden können. Das heutige Staatskirchenrecht SeCe1 gekenn-zeichnet VO: einem Verständnis der 1n das Bonner Grundgesetz inkorpo-rierten Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassun einer erheblichen Aus-
weitung des Vertragskirchenrechts, der Anerkennung Lehre VO:  a der Koordi-
nation VO: Staat und Kirche und schließlich durch ein partnerschaftliches Verhält-
nN1ıs VO:  - Kıiırche und Staat. Be1 der Erörterung des Begriffs der Koordination ware
freilich ine intensivere Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur und
besonders mıit den gegensätzlichen Thesen VOLl Quaritsch wünschenswert
SCWESECNM., Vor allem hätte der Leser ine Bestimmung dessen erwartet,
w2as der Verf. Nte ‚„‚Koordination VO: Staat und Kirche‘“‘ versteht und was
dieser Begriff über die in Art 137 Abs WeimR V 5 Art 140 ent-
haltene Eıgenständigkeit un:! Autonomie der Kirchen un! übrigen Religions-
gemeinschaften hinaus zusätzlich besagt.Miıt der Thematik ‚„‚Kirchensteuer und Grundgesetz‘” (155-171 befaßt sich der
pragnante und instruktive Beitrag VO:  m Heinz Paulik (Würzburg). Der Verf. bietet
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